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Anhang 1 32014L0034 - ANHANG I

ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN FÜR DIE EINTEILUNG DER GERÄTEGRUPPEN IN KATEGORIEN

1. Gerätegruppe I

a) Die Gerätekategorie M 1 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind und
erforderlichenfalls zusätzlich mit besonderen Schutzmaßnahmen so versehen sind,
dass sie in Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen
betrieben werden können und ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Die Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in untertägigen Bergwerken sowie
deren Übertageanlagen bestimmt, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube
gefährdet sind.

Geräte dieser Kategorie müssen selbst bei seltenen Gerätestörungen in vorhandener
explosionsfähiger Atmosphäre weiterbetrieben werden und weisen daher
Explosionsschutzmaßnahmen auf, so dass

beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme mindestens eine
zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme die erforderliche
Sicherheit gewährleistet oder

beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern die erforderliche
Sicherheit gewährleistet wird.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden Anforderungen des
Anhangs II Nummer 2.0.1 erfüllen.

b) Die Gerätekategorie M 2 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in
Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben
werden können und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in untertägigen Bergwerken sowie
deren Übertageanlagen bestimmt, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube
gefährdet werden können.

Die Geräte müssen dazu bestimmt sein, beim Auftreten einer explosionsfähigen
Atmosphäre abgeschaltet zu werden.
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Die apparativen Explosionsschutzmaßnahmen innerhalb dieser Kategorie
gewährleisten das erforderliche Maß an Sicherheit bei normalem Betrieb, auch unter
schweren Betriebsbedingungen und insbesondere bei rauer Behandlung und
wechselnden Umgebungseinflüssen.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden Anforderungen des
Anhangs II Nummer 2.0.2 erfüllen.

2. Gerätegruppe II

a) Die Gerätekategorie 1 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in
Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben
werden können und ein sehr hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen eine
explosionsfähige Atmosphäre, die aus einem Gemisch von Luft und Gasen, Dämpfen
oder Nebeln oder aus Staub/Luft-Gemischen besteht, ständig oder langzeitig oder
häufig vorhanden ist.

Geräte dieser Kategorie müssen selbst bei selten auftretenden Gerätestörungen das
erforderliche Maß an Sicherheit gewährleisten und weisen daher
Explosionsschutzmaßnahmen auf, so dass

beim Versagen einer apparativen Schutzmaßnahme mindestens eine
zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme die erforderliche
Sicherheit gewährleistet oder

beim Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern die erforderliche
Sicherheit gewährleistet wird.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden Anforderungen des
Anhangs II Nummer 2.1 erfüllen.

b) Die Gerätekategorie 2 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in
Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben
werden können und ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten.

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen damit
zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen,
Nebeln oder Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.

Die apparativen Explosionsschutzmaßnahmen dieser Kategorie gewährleisten selbst
bei häufigen Gerätestörungen oder Fehlerzuständen, die üblicherweise zu erwarten
sind, das erforderliche Maß an Sicherheit.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden Anforderungen des
Anhangs II Nummer 2.2 erfüllen.

c) Die Gerätekategorie 3 umfasst Geräte, die konstruktiv so gestaltet sind, dass sie in
Übereinstimmung mit den vom Hersteller angegebenen Kenngrößen betrieben
werden können und ein Normalmaß an Sicherheit gewährleisten.

Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht
damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe,
Nebel oder aufgewirbelten Staub auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller
Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während eines kurzen Zeitraums.
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Geräte dieser Kategorie gewährleisten bei normalem Betrieb das erforderliche Maß
an Sicherheit.

Die Geräte dieser Kategorie müssen die weitergehenden Anforderungen des
Anhangs II Nummer 2.3 erfüllen.

© Europäische Union, http://eur-lex.europa.eu/
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